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Zur Versicherungs- und Beitragspflicht eines im Bereich des Gesundheitswesens tätigen 
Vorstandsmitglieds einer Aktiengesellschaft  
 
§ 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII, § 150 SGB VII 
 
Urteil des LSG Sachsen-Anhalt vom 14.09.2016 – L 6 U 131/15 – 
Aufrechterhaltung des Urteils des SG Halle (Saale) vom 18.06.2015 – S 33 U 78/14 –  
Über den Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 13/16 R – wird berichtet  
 

Streitig war die Pflichtversicherung des Klägers in der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Der Kläger ist Vorstandsvorsitzender der S-AG, die sich mit der Förderung der Altenpflege 
und des öffentlichen Gesundheitswesens beschäftigt. Die Beklagte informierte den Kläger 
im Jahr 2013 darüber, dass er ab 2008 der Pflichtversicherung in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in Form einer „Unternehmerversicherung“ unterliege. Mit 7 Bescheiden veranlag-
te die Beklagte den Kläger für seine „Unternehmerversicherung“ nach dem entsprechenden Ge-
fahrtarif und erhob letztlich Beiträge für die Kalenderjahre von 2009 bis 2012 nach. In seinem 
Widerspruch gegen die Bescheide führte der Kläger aus, dass er weder Selbstständiger sei, 
noch unentgeltlich im Gesundheitswesen oder in der Wohlfahrtspflege tätig würde. Die 
Beklagte wies den Widerspruch zurück, da sie § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII auch auf unter-
nehmerähnlich tätige Personen beziehe. Das SG hob die angefochtenen Bescheide der 
Beklagten auf, da der Kläger weder Beschäftigter, noch Wie-Beschäftigter sei und auch keine 
Pflichtversicherung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII bestehe. Er übe als Vorstandsmitglied der 
AG weder eine unentgeltliche noch eine ehrenamtliche Tätigkeit im Sinne der Vorschrift aus. 
Aus der Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 5 SGB VII lasse sich die Auffassung des Gesetzgebers 
entnehmen, wonach der Personenkreis der wie ein Unternehmer selbstständig Tätigen nur 
im Falle ausdrücklicher Regelungen pflichtversichert sei. Auch § 6 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII 
weise mit der Ermöglichung einer freiwilligen Versicherung für diesen Personenkreis auf eine 
solche Systematik hin. Somit sei der Kläger auch nicht gemäß § 150 Abs. 1 S. 2 SGB VII bei-
tragspflichtig.  
 
Das LSG wies die Berufung der Beklagten als unbegründet zurück. 
Bzgl. der Veranlagungs- und Beitragsbescheide der Beklagten fehle es jedenfalls an einer 
Grundlage dafür, den Kläger selbst in Form einer „Unternehmerversicherung“ in Anspruch zu 
nehmen. Der Kläger sei kein Unternehmer. Für ihn gelte bei einer nur in Betracht kommen-
den Versicherungspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII vielmehr, dass die Versicherung 
über den Unternehmer – die AG – zu erfolgen habe (s. § 150 Abs. 1 S. 1 SGB VII). Auch die 
Voraussetzungen zur Erteilung eines Beitragsbescheides nach § 168 Abs. 1 SGB VII an den 
Kläger seien nicht erfüllt, da eine eigene Beitragspflicht des Klägers als Vorstandsmitglied 
nicht geregelt sei (vgl. Rz. 23). Zwar stimme der Senat mit der Beklagten darin überein, dass 
die Tätigkeit des Klägers selbstständig ausgeübt werde. Die Vorschriftenstruktur der gesetz-
lichen UV lasse jedoch allgemein erkennen, dass Vorstandsmitglieder jedenfalls nicht als 
Beschäftigte versicherungspflichtig sein sollten (s. BSG-Urteil vom 14.12.1999 – B 2 U 
38/98 R – [HVBG-Info 05/2000, S. 435]). Unternehmer sei nur derjenige, dem das Ergebnis 
des Unternehmens unmittelbar zum Vor- oder Nachteil gereiche, s. § 136 Abs. 3 Nr. 1 SGB VII. 
Diese Eigenschaft erfülle lediglich die AG, nicht jedoch der Kläger als Vorstandsmitglied 
(vgl. Rz. 24). Die Vorschrift sei auch nicht analog im Hinblick auf die weiteren in § 150 
Abs. 2 S. 2 SGB VII genannten Versicherungsgruppen auf den Kläger anzuwenden (ent-
gegen z. T. abweichender Auffassung in der Fachliteratur, vgl. Rz. 25). Es bestehe keine 
Regelungslücke im Sinne einer „übersehenen“ eigenen Beitragspflicht, da die Möglichkeit einer 
unterschiedlichen Behandlung bei einer freiwilligen Versicherung einerseits und einer Pflicht-
versicherung andererseits ohne weiteres nachvollziehbar sei (vgl. Rz. 26). Eine solche Geset-
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zeslücke lasse sich auch nicht aus der im § 104 Abs. 1 SGB VII enthaltenen Ablösung der 
Unternehmerhaftpflicht herleiten (vgl. Rz. 27).  
Das Gericht ließ die Revision zu, weil es die Behandlung von unternehmerähnlich tätigen 
Personen im Hinblick auf abweichende Auffassungen in der Literatur für klärungsbedürftig 
hält. 

 
Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat mit Urteil vom 14.09.2016 – L 6 U 131/15 –  
wie folgt entschieden: 
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